2. MÄRZ 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände


(Belgisches Staatsblatt vom 5. März 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT


2. MÄRZ 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Einleitende Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände


Art. 2 - In Artikel 2 § 3 Absatz 1 erster Gedankenstrich des Gesetzes vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände, ersetzt durch das Gesetz vom 12. August 2000, werden die Wörter "in den Artikeln 2 Buchstabe k) und 33 Absatz 1" durch die Wörter "in Artikel 2 Buchstabe k)" ersetzt.


Art. 3 - In Artikel 3 Absatz 4 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 26. April 2010, werden die Wörter "die Krankenversicherungen im Sinne von Zweig 2 der Anlage I zum Königlichen Erlass vom 22. Februar 1991 zur Einführung einer allgemeinen Regelung über die Kontrolle der Versicherungsunternehmen sind, noch eine Deckung der Risiken organisieren, die in den Bereich Beistand fallen, so wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Königlichen Erlass vorgesehen" durch die Wörter "die Krankenversicherungen im Sinne von Zweig 2 der Anlage 1 zum Gesetz vom 13. März 2016 über den Status und die Kontrolle der Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen sind, noch eine Deckung der Risiken organisieren, die in den Bereich Beistand fallen, wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Gesetz erwähnt" ersetzt.




Art. 4 - Artikel 7 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 29. Januar 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 2 Absatz 2 werden die Wörter "die Krankenversicherungen im Sinne von Zweig 2 der Anlage I zum Königlichen Erlass vom 22. Februar 1991 zur Einführung einer allgemeinen Regelung über die Kontrolle der Versicherungsunternehmen sind, noch eine Deckung der Risiken organisieren, die in den Bereich Beistand fallen, so wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Königlichen Erlass vorgesehen" durch die Wörter "die Krankenversicherungen im Sinne von Zweig 2 der Anlage 1 zum Gesetz vom 13. März 2016 über den Status und die Kontrolle der Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen sind, noch eine Deckung der Risiken organisieren, die in den Bereich Beistand fallen, wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Gesetz erwähnt" ersetzt.

2. In § 3 Absatz 5 Nr. 1 werden die Wörter "jeder anderen in Artikel 23 Absatz 2 erwähnten Kommission" durch die Wörter "jedes in Artikel 23 § 2 erwähnten Ausschusses" ersetzt.


Art. 5 - Artikel 9 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 26. April 2010, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 1 Absatz 1 Nr. 9 wird wie folgt ersetzt:

"9. die Anwesenheitsgelder, die Personen, die in der Generalversammlung oder im Verwaltungsrat oder in einem in Artikel 23 § 2 erwähnten Ausschuss einer Krankenkasse oder eines Krankenkassenlandesverbandes einen Sitz haben, gegebenenfalls gewährt werden, wenn sie an den Versammlungen dieser Organe teilnehmen, Kosten in Zusammenhang mit der Teilnahme an den Versammlungen dieser Organe, die erstattet werden können, und gegebenenfalls die in Artikel 22 § 1 Absatz 2 erwähnte Pauschalentschädigung, die einem in Artikel 21 erwähnten Präsidenten oder Vizepräsidenten monatlich oder jährlich gewährt wird, sowie die Aspekte, die diese Pauschalentschädigung abdeckt. Diese Angaben werden in die Anlagen zu der Satzung aufgenommen und sind integraler Bestandteil dieser Satzung."

2. Paragraph 1septies wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter "Artikel 70 §§ 6, 7 und 8" durch die Wörter "Artikel 70 §§ 6 und 7" ersetzt.

2. In Absatz 2 Nr. 4 werden die Wörter "um Krankenversicherungen im Sinne von Zweig 2 der Anlage 1 zum Königlichen Erlass vom 22. Februar 1991 zur Einführung einer allgemeinen Regelung über die Kontrolle der Versicherungsunternehmen anzubieten, sowie um zusätzlich Risiken zu decken, die den Bereich Beistand betreffen, wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Königlichen Erlass erwähnt" durch die Wörter "um Krankenversicherungen im Sinne von Zweig 2 der Anlage 1 zum Gesetz vom 13. März 2016 über den Status und die Kontrolle der Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen anzubieten sowie um zusätzlich Risiken zu decken, die den Bereich Beistand betreffen, wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Gesetz erwähnt" ersetzt.

3. Absatz 2 Nr. 14 wird wie folgt ersetzt:

"14. die Anwesenheitsgelder, die Personen, die in der Generalversammlung oder im Verwaltungsrat oder in einem in Artikel 23 § 2 erwähnten Ausschuss einen Sitz haben, gegebenenfalls gewährt werden, wenn sie an den Versammlungen dieser Organe teilnehmen, die Kosten in Zusammenhang mit der Teilnahme an den Versammlungen dieser Organe, die erstattet werden können, und gegebenenfalls die in Artikel 22 § 1 Absatz 2 erwähnte Pauschalentschädigung, die einem in Artikel 21 erwähnten Präsidenten oder Vizepräsidenten monatlich oder jährlich gewährt wird, sowie die Aspekte, die diese Pauschalentschädigung abdeckt. Diese Angaben werden in die Anlagen zu der Satzung aufgenommen und sind integraler Bestandteil dieser Satzung,".

4. In Absatz 5 werden die Wörter ", dem Gesetz vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag und dem Gesetz vom 27. März 1995 über die Versicherungs- und Rückversicherungsvermittlung und den Vertrieb von Versicherungen" durch die Wörter "und dem Gesetz vom 4. April 2014 über die Versicherungen" ersetzt.

3. In § 1octies werden die Wörter "70 §§ 6, 7 und 8" durch die Wörter "in Artikel 70 §§ 6 und 7" ersetzt.


Art. 6 - In Artikel 10 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 12. August 2000, werden die Wörter "anwesend beziehungsweise vertreten ist" durch die Wörter "anwesend oder vertreten ist" ersetzt.


Art. 7 - Artikel 12 § 1 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 12. August 2000, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter ", der die Liste der Verwalter beigefügt wird," gestrichen.

2. Absatz 2 wird wie folgt ersetzt:

"Die Liste der Verwalter und die Änderungen dieser Liste werden jedoch auf Veranlassung der Krankenkasse oder des Landesverbands in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt veröffentlicht."


Art. 8 - Artikel 13 desselben Gesetzes wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Für die Anwendung von Artikel 7 § 3 Absatz 5 gelten die in Artikel 23 § 2 erwähnten Ausschüsse auch als Organe einer Krankenkasse oder eines Landesverbands."



Art. 9 - In Artikel 14 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 19. Juli 2021, wird ein § 2ter mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"§ 2ter - Personen, die in der Generalversammlung einer Krankenkasse oder eines Krankenkassenlandesverbandes einen Sitz haben, können, wenn sie an den Versammlungen dieser Generalversammlung teilnehmen:

1. Anwesenheitsgeld erhalten,

2. die Erstattung der mit der Teilnahme an diesen Versammlungen verbundenen Kosten erhalten.

Der Betrag der pro Versammlung gewährten Anwesenheitsgelder, der Höchstbetrag dieser Anwesenheitsgelder, der auf Jahresbasis gewährt werden kann, und die Art der Kosten der betreffenden Bevollmächtigten, die in Anwendung von Absatz 1 erstattet werden:

1. müssen mit dem Zweck der Aufträge und der fehlenden Gewinnerzielungsabsicht der Krankenkassen und Landesverbände vereinbar sein, wie in Artikel 2 § 1 vorgesehen,

2. werden im Protokoll der Versammlung der Generalversammlung festgehalten, in der dieser Beschluss gefasst wurde,

3. werden in die Anlagen zu der Satzung aufgenommen.

Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass Folgendes festlegen:

1. Höchstbetrag des Anwesenheitsgeldes, das pro Versammlung der Generalversammlung gewährt werden kann,

2. Höchstzahl dieser Versammlungen pro Jahr, für die Anwesenheitsgelder gezahlt und Kosten erstattet werden können."


Art. 10 - Artikel 15 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 29. Januar 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 1 Nr. 3bis wird wie folgt ersetzt:

"3bis. Gewährung von Anwesenheitsgeldern, Erstattung von Kosten in Zusammenhang mit der Ausführung des Mandats und Gewährung einer pauschalen Kostenvergütung für diese Kosten zugunsten der Verwalter und der Mitglieder der Generalversammlung,".

2. Paragraph 2 Nr. 4 wird wie folgt ersetzt:

"4. Gewährung von Anwesenheitsgeldern, Erstattung von Kosten in Zusammenhang mit der Ausführung des Mandats und Gewährung einer pauschalen Kostenvergütung für diese Kosten zugunsten der Verwalter und der Mitglieder der Generalversammlung,".


Art. 11 - In Artikel 17 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 2. August 2002, wird § 1 wie folgt abgeändert:

1. In Nr. 5 werden die Wörter "Artikel 43 § 4" durch die Wörter "Artikel 43 § 1" ersetzt.

2. Der Paragraph wird durch die Nummern 6 und 7 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"6. Vorschläge zu Satzungsänderungen,

7. Beschlüsse, die der Rat des Kontrollamtes seit der vorherigen Generalversammlung über Satzungsänderungen gefasst hat."


Art. 12 - In Artikel 18 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 22. Dezember 2003, wird § 1 wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter "anwesend ist" durch die Wörter "anwesend oder vertreten ist" ersetzt.

2. In Absatz 2 werden die Wörter "anwesender Mitglieder" durch die Wörter "anwesender oder vertretener Mitglieder" ersetzt.


Art. 13 - Artikel 20 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 19. Juli 2021, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 2 wird wie folgt ersetzt:

"§ 2 - Der Verwaltungsrat einer Krankenkasse darf nicht zu mehr als einem Drittel aus Personen zusammengesetzt sein, die von der Krankenkasse oder dem Landesverband, dem die Krankenkasse angeschlossen ist, entlohnt werden.

Der Verwaltungsrat eines Landesverbands darf nicht zu mehr als einem Drittel aus Personen zusammengesetzt sein, die vom Landesverband oder von einer angeschlossenen Krankenkasse entlohnt werden."

2. Paragraph 3 wird wie folgt ersetzt:

"§ 3 - Der Verwaltungsrat einer Krankenkasse und eines Landesverbands bestimmt aus seiner Mitte eine beziehungsweise mehrere Personen, die mit der allgemeinen Verantwortung für die tägliche Geschäftsführung des betreffenden Organs im Sinne von Artikel 23 § 4 Absatz 6 beauftragt werden, und zwar unbeschadet der Anwendung von Artikel 25.

Es besteht Unvereinbarkeit zwischen dem Ausüben einerseits einer Funktion bei einer Krankenkasse und einem Landesverband, durch die die Person, die die Funktion ausübt, mit der allgemeinen Verantwortung für die tägliche Geschäftsführung im Sinne von Artikel 23 § 4 Absatz 6 beauftragt ist oder eine leitende Funktion oder eine Direktionsfunktion bekleidet, und andererseits einer Funktion, in der sie mit der allgemeinen Verantwortung für die tägliche Geschäftsführung beauftragt ist, einer leitenden Funktion oder einer Direktionsfunktion in einer sozialmedizinischen Einrichtung, bei der ein Teil der Leistungen oder alle Leistungen Gegenstand einer Beteiligung der föderalen Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung oder einer Beteiligung eines föderierten Teilgebiets in Sachen Gesundheitspflege oder Personenbeistand sind.

Das Kontrollamt bestimmt die im vorhergehenden Absatz erwähnten Begriffe "leitende Funktion" und "Direktionsfunktion". Diese Begriffsbestimmungen gelten auch für die Anwendung von Artikel 25."

3. Paragraph 4 wird wie folgt ersetzt:

"§ 4 - Durch die Satzung einer Krankenkasse darf ein Personalmitglied des Landesverbandes, dem die Krankenkasse angehört, nicht daran gehindert werden, für einen Sitz im Verwaltungsrat der betreffenden Krankenkasse zu kandidieren und im Falle seiner Wahl Stimmrecht zu haben, es sei denn, diese Kandidatur verstößt gegen Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen.

Durch die Satzung einer Krankenkasse darf ein Personalmitglied einer in Artikel 43bis oder in Artikel 70 §§ 6 oder 7 erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, der die Krankenkasse angeschlossen ist oder von der sie eine Abteilung ist, nicht daran gehindert werden, für einen Sitz im Verwaltungsrat der betreffenden Krankenkasse zu kandidieren und im Falle seiner Wahl Stimmrecht zu haben, es sei denn, diese Kandidatur verstößt gegen Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen."


Art. 14 - Artikel 21 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

"Art. 21 - Die Mitglieder des Verwaltungsrates wählen aus ihrer Mitte einen Präsidenten und einen oder mehrere Vizepräsidenten."


Art. 15 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 21bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 21bis - § 1 - Der Verwaltungsrat einer Krankenkasse und eines Landesverbandes vertritt die Krankenkasse beziehungsweise den Landesverband; dies gilt auch für die Vertretung vor Gericht.

§ 2 - Der Verwaltungsrat einer Krankenkasse und eines Landesverbandes kann jedoch unbeschadet des Artikels 23 § 4 beschließen, diese Vertretung dem Präsidenten und/oder dem beziehungsweise den Verwaltern, die in Anwendung von Artikel 20 § 3 mit der allgemeinen Verantwortung für die tägliche Geschäftsführung beauftragt sind, und/oder einem beziehungsweise mehreren anderen Verwaltern, die allein, gemeinsam oder als Kollegium auftreten, zu übertragen.

Eine solche Vertretungsklausel ist Dritten gegenüber wirksam, sofern der Beschluss, die Vertretung der Krankenkasse oder des Landesverbandes in Anwendung von § 2 einer oder mehreren Personen zu übertragen, in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt veröffentlicht wird.

Eventuelle Beschränkungen von Befugnissen sind, selbst wenn sie veröffentlicht worden sind, Dritten gegenüber jedoch nicht wirksam.

§ 3 - Der Verwaltungsrat oder die Person(en), die in Anwendung von § 2 allgemeine Vertretungsbefugnis hat (haben), kann (können) Sonderbevollmächtigte bestimmen, um die Krankenkasse beziehungsweise den Landesverband bei einer bestimmten Rechtshandlung oder einer Reihe bestimmter Rechtshandlungen zu vertreten.

Diese Sonderbevollmächtigten müssen nicht unbedingt Verwalter sein. Sie dürfen sich nicht in einem Interessenkonflikt befinden.

Diese Bevollmächtigten vertreten die Krankenkasse oder den Landesverband im Rahmen der ihnen erteilten Vollmacht, deren Beschränkungen gemäß den geltenden Auftragsregeln Dritten gegenüber wirksam sind."


Art. 16 - Artikel 22 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

"Art. 22 - § 1 - Personen, die das Mandat eines Verwalters bei einer Krankenkasse oder einem Krankenkassenlandesverband innehaben, können, wenn sie an den Versammlungen des Verwaltungsrates und den Versammlungen der in Artikel 23 § 2 erwähnten Ausschüsse teilnehmen:

1. Anwesenheitsgeld erhalten,

2. die Erstattung der mit der Teilnahme an diesen Versammlungen verbundenen Kosten erhalten.

In Abweichung von vorhergehendem Absatz kann einem in Artikel 21 erwähnten Präsidenten oder Vizepräsidenten eine monatliche oder jährliche Pauschalentschädigung gewährt werden, die alle oder einen Teil der folgenden Aspekte abdeckt:

1. Vorbereitung der Versammlungen des Verwaltungsrates und der Generalversammlung des betreffenden Organs,

2. Teilnahme an diesen Versammlungen,

3. andere Aufträge, die im Rahmen dieses Mandats ausgeführt werden,

4. Kosten, die mit der Ausübung dieses Mandats verbunden sind.

§ 2 - Der Betrag der pro Versammlung gewährten Anwesenheitsgelder, der Höchstbetrag dieser Anwesenheitsgelder, der auf Jahresbasis gewährt werden kann, und die Art der Kosten der betreffenden Bevollmächtigten, die in Anwendung von § 1 Absatz 1 erstattet werden oder die in Anwendung von § 1 Absatz 2 durch eine Pauschalentschädigung für einen in Artikel 21 erwähnten Präsidenten oder Vizepräsidenten abgedeckt werden können:

1. müssen mit dem Zweck der Aufträge und der fehlenden Gewinnerzielungsabsicht der Krankenkassen und Landesverbände vereinbar sein, wie in Artikel 2 § 1 vorgesehen,

2. werden im Protokoll der Versammlung der Generalversammlung festgehalten, in der dieser Beschluss gefasst wurde,

3. werden in die Anlagen zu der Satzung aufgenommen.

Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass Folgendes festlegen:

1. Höchstbetrag des Anwesenheitsgeldes, das pro Versammlung des Verwaltungsrates oder eines in Artikel 23 § 2 erwähnten Ausschusses gewährt werden kann,

2. Höchstzahl dieser Versammlungen pro Jahr, für die Anwesenheitsgelder gezahlt und Kosten erstattet werden können,

3. Höchstbetrag der Pauschalentschädigung, der einem in Artikel 21 erwähnten Präsidenten oder Vizepräsidenten monatlich oder jährlich gewährt werden kann, und zwar je nach den in § 1 Absatz 2 erwähnten Aspekten, die diese Pauschalentschädigung abdeckt."


Art. 17 - Artikel 23 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

"Art. 23 - § 1 - Der Verwaltungsrat einer Krankenkasse und eines Landesverbands ist mit der Geschäftsführung dieser Krankenkasse beziehungsweise dieses Landesverbands beauftragt. Er übt alle Befugnisse aus, die der Generalversammlung aufgrund des Gesetzes oder der Satzung nicht ausdrücklich zugewiesen sind.

§ 2 - Der Verwaltungsrat kann auf eigene Verantwortung einen Teil seiner Geschäftsführungsbefugnisse dem Präsidenten und/oder dem beziehungsweise den Verwaltern, die in Anwendung von Artikel 20 § 3 mit der allgemeinen Verantwortung für die tägliche Geschäftsführung beauftragt wurden, und/oder einem beziehungsweise mehreren anderen Verwaltern und/oder einem beziehungsweise mehreren Ausschüssen, in denen die Mehrheit der vom Verwaltungsrat bestimmten Mitglieder Verwalter sind, übertragen.

Diese Befugnisübertragung gilt jedoch nicht für:

1. die allgemeine Politik der Krankenkasse oder des Landesverbands,

2. sämtliche Befugnisse des Verwaltungsrates,

3. die Festlegung der Beiträge,

4. die in Artikel 24 § 2 erwähnte Berichterstattung,

5. die in Artikel 43 erwähnte Berichterstattung,

6. die Billigung der in Artikel 4bis erwähnten neuen Vorteile der Krankenkassen,

7. die in Artikel 7 § 1 Absatz 4 erwähnte Befugnis,

8. die in Artikel 7 § 3 erwähnten Befugnisse,

9. die Erteilung und den Entzug einer in Artikel 25 erwähnten Zulassung.

§ 3 - Der Präsident, der beziehungsweise die Verwalter und die in § 2 erwähnten Ausschüsse legen dem Verwaltungsrat jährlich einen Bericht über die Ausführung der übertragenen Befugnisse vor.

§ 4 - Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 20 § 3 kann der Verwaltungsrat der Krankenkasse oder des Landesverbandes eine oder mehrere Personen mit der täglichen Geschäftsführung der Krankenkasse oder des Landesverbandes sowie mit der Vertretung der Krankenkasse oder des Landesverbandes, was diese tägliche Geschäftsführung betrifft, beauftragen.

In diesem Fall werden die Möglichkeit der Übertragung sowie die betreffenden Befugnisse und Funktionen in die Satzung der Krankenkasse oder des Landesverbandes aufgenommen.

Diese Personen müssen nicht unbedingt Verwalter der Krankenkasse oder des Landesverbandes sein.

Diese Personen treten einzeln, gemeinsam oder als Kollegium mit dem beziehungsweise den Verwaltern auf, die in Anwendung von Artikel 20 § 3 mit der allgemeinen Verantwortung für die tägliche Geschäftsführung beauftragt wurden.

Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 25 ist der Verwaltungsrat mit der Aufsicht über diese Personen beauftragt.

Die tägliche Geschäftsführung umfasst sowohl Handlungen und Beschlüsse, die nicht über die Erfordernisse des täglichen Lebens der Krankenkasse oder des Landesverbandes hinausgehen, als auch Handlungen und Beschlüsse, bei denen aufgrund ihrer geringen Bedeutung oder ihrer Dringlichkeit das Eingreifen eines Organs mit Verwaltungsbefugnis nicht gerechtfertigt ist.

Die Bestimmung, nach der die tägliche Geschäftsführung einer oder mehreren Personen, die einzeln, gemeinsam oder als Kollegium auftreten, übertragen wird, ist Dritten gegenüber wirksam, sofern ihre Bestimmung in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt veröffentlicht wird.

Beschränkungen von Befugnissen sind, selbst wenn sie veröffentlicht worden sind, Dritten gegenüber jedoch nicht wirksam.

§ 5 - Der Verwaltungsrat, der Präsident, die Verwalter, die Ausschüsse, denen der Verwaltungsrat einen Teil seiner Befugnisse übertragen hat, und die Personen, die mit der täglichen Geschäftsführung der Krankenkasse oder des Landesverbandes beauftragt sind, können die Ausführung einer bestimmten Handlung der täglichen Geschäftsführung oder einer Reihe bestimmter Handlungen der täglichen Geschäftsführung auch durch Sonderauftrag Sonderbevollmächtigten übertragen.

Die im vorhergehenden Absatz erwähnten Sonderbevollmächtigten müssen nicht unbedingt Verwalter sein. Sie dürfen sich nicht in einem Interessenkonflikt befinden.

Diese Bevollmächtigten vertreten die Krankenkasse oder den Landesverband im Rahmen der ihnen erteilten Vollmacht, deren Beschränkungen gemäß den geltenden Auftragsregeln Dritten gegenüber wirksam sind."


Art. 18 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 23bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 23bis - Der Verwaltungsrat einer Krankenkasse oder eines Landesverbandes kann, ebenso wie jeder in Artikel 23 § 2 erwähnte Ausschuss, eine Geschäftsordnung festlegen, wenn dies in der Satzung der Krankenkasse oder des Landesverbandes vorgesehen ist.

Diese Geschäftsordnung darf keine Bestimmungen enthalten:

1. die im Widerspruch zu Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes und seiner Ausführungsmaßnahmen oder zur Satzung stehen,

2. über Angelegenheiten, für die in Artikel 9 § 1 des vorliegenden Gesetzes eine Satzungsbestimmung verlangt wird, die in diesem Fall nicht vorliegt."


Art. 19 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 23ter mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 23ter - § 1 - Mitglieder des Verwaltungsrates oder eines in Artikel 23 § 2 erwähnten Ausschusses dürfen nicht an Beschlüssen über Angelegenheiten teilnehmen, die sie selbst oder Mitglieder ihrer Familie bis zum vierten Grad einschließlich unmittelbar betreffen. Sie dürfen auch nicht an der Abstimmung über diese Angelegenheiten teilnehmen.

§ 2 - Muss der Verwaltungsrat oder ein in Artikel 23 § 2 erwähnter Ausschuss einen Beschluss fassen, der in seine Zuständigkeit fällt und bei dem ein Verwalter ein unmittelbares oder mittelbares vermögensrechtliches Interesse hat, das dem Interesse der Krankenkasse oder des Landesverbandes entgegensteht, muss dieser Verwalter die anderen Verwalter davon in Kenntnis setzen, bevor der Verwaltungsrat oder der Ausschuss einen Beschluss fasst.

Seine Erklärung und seine Erläuterungen zu der Art dieses entgegengesetzten Interesses werden in das Protokoll der Versammlung des Verwaltungsrates oder des Ausschusses aufgenommen, der diesen Beschluss fassen muss.

Der Verwaltungsrat oder der Ausschuss beschreibt im Protokoll die Art des in Absatz 1 erwähnten Beschlusses und seine vermögensrechtlichen Folgen für die Krankenkasse oder den Landesverband und rechtfertigt den gefassten Beschluss. Dieser Teil des Protokolls wird in vollem Wortlaut in den Lagebericht oder in eine Unterlage, die gleichzeitig mit dem Jahresabschluss hinterlegt wird, aufgenommen.

Das Protokoll der Versammlung wird dem Revisor übermittelt.

§ 3 - Der Revisor beurteilt in seinem in Artikel 57 erwähnten Bericht in einem getrennten Abschnitt die vermögensrechtlichen Folgen der Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Ausschusses für die Krankenkasse oder den Landesverband, für die entgegengesetzte Interessen wie in § 2 Absatz 1 erwähnt vorliegen.

§ 4 - Ein Verwalter, für den ein in § 2 Absatz 1 erwähnter Interessenkonflikt vorliegt, darf an der Beschlussfassung des Verwaltungsrates oder des Ausschusses in Bezug auf solche Beschlüsse oder an diesbezüglichen Abstimmungen nicht teilnehmen. Liegt für die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwalter ein Interessenkonflikt vor, wird der Beschluss der Generalversammlung vorgelegt. Bei Billigung des Beschlusses durch die Generalversammlung kann der Verwaltungsrat oder der Ausschuss den Beschluss ausführen.

§ 5 - Die Krankenkasse oder der Landesverband kann die Nichtigkeit von Beschlüssen beantragen, die entgegen der in vorliegendem Artikel vorgesehenen Regeln gefasst wurden, sofern die Gegenparteien bei diesen Beschlüssen Kenntnis von dem betreffenden Verstoß hatten oder hätten haben müssen."


Art. 20 - Artikel 24 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

"Art. 24 - § 1 - Der Verwaltungsrat einer Krankenkasse und eines Landesverbands legt der Generalversammlung jedes Jahr den Jahresabschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres und den Entwurf des Haushaltsplans des folgenden Rechnungsjahres zur Billigung vor.

§ 2 - Der Verwaltungsrat einer Krankenkasse oder eines Landesverbands befindet einmal pro Jahr über den Bericht der Evaluation des Managementsystems für die Beschwerden in Bezug auf das Vorjahr und über die Folgemaßnahmen zu den zuvor ausgesprochenen Empfehlungen.

Der Verwaltungsrat eines Landesverbands befindet einmal pro Jahr über den Bericht der Evaluation des Managementsystems für die Beschwerden der angeschlossenen Krankenkassen in Bezug auf das Vorjahr und über die Folgemaßnahmen zu den zuvor ausgesprochenen Empfehlungen."


Art. 21 - In Artikel 24bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 29. Januar 2022, wird § 2 Absatz 2 wie folgt ersetzt:

"Dasselbe gilt für die Unterlagen der Versammlungen der in Artikel 23 § 2 erwähnten Ausschüsse."


Art. 22 - Artikel 25 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 18. Mai 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 werden zwischen den Wörtern "die tägliche Geschäftsführung einer Krankenkasse" und den Wörtern "beauftragt sind," die Wörter "im Sinne von Artikel 23 § 4 Absatz 6" eingefügt.

2. In § 1 Absatz 3 werden die Wörter "unter Berücksichtigung der in nachfolgendem Absatz erwähnten Begriffsbestimmungen" durch die Wörter "unter Berücksichtigung der vom Kontrollamt in Anwendung von Artikel 20 § 3 Absatz 3 bestimmten Begriffe "leitende Funktion" und "Direktionsfunktion"" ersetzt.

3. Paragraph 1 Absatz 4 wird aufgehoben.

4. Paragraph 4 wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 6 werden die Wörter "Das Kontrollamt bestimmt," durch die Wörter "Der König bestimmt auf Vorschlag des Kontrollamtes und nach Stellungnahme des in Artikel 54 erwähnten Fachausschusses," ersetzt.

2. Paragraph 4 wird durch zwei Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Für jede Person, die eine Funktion ausübt, für die sie in Anwendung oder in Ausführung des vorliegenden Artikels eine Zulassung des Verwaltungsrates des Landesverbandes einholen musste, werden eine Liste der laufenden Mandate, die in Absatz 5 Nr. 1 erwähnt sind, und eine Liste der laufenden Mandate, die in Absatz 5 Nr. 2 erwähnt sind, von jedem Krankenversicherungsorgan, das diese Mandate vergeben hat, unter Berücksichtigung der im vorhergehenden Absatz erwähnten Begriffsbestimmung erstellt und fortgeschrieben. Jedes dieser Krankenversicherungsorgane übermittelt dem Landesverband und dem Kontrollamt unverzüglich diese Listen und deren Anpassungen.

Diese Listen müssen während der gesamten Dauer der betreffenden Zulassung erstellt und fortgeschrieben werden."


Art. 23 - In Artikel 27 Absatz 2 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 26. April 2010, werden die Wörter "Artikel 70 §§ 6, 7 und 8" durch die Wörter "Artikel 70 §§ 6 und 7" ersetzt.


Art. 24 - Artikel 27bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Februar 1998 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 26. März 2007, wird aufgehoben.


Art. 25 - [Abänderungen des französischen Textes]


Art. 26 - Artikel 34 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 26. April 2010, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 1 wird durch zwei Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Infolge dieser Kontrolle wird ein Bericht erstellt, der zumindest die in Artikel 3:75 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen aufgeführten Angaben enthält, mit Ausnahme der in Artikel 3:75 § 1 Nr. 6 erwähnten Angaben.

Das Kontrollamt bestimmt die Frist, innerhalb deren der Verwaltungsrat der Krankenkasse oder des Landesverbandes den Revisoren alle für die Erstellung des Berichts erforderlichen Unterlagen übermittelt."

2. In § 2 Absatz 2 werden die Wörter "in den Besitz von Informationen in Bezug auf juristische Personen öffentlichen oder privaten Rechts gestellt zu werden, mit denen die Krankenkasse oder der Landesverband ein in Artikel 43 erwähntes Zusammenarbeitsabkommen geschlossen hat," durch die Wörter "in den Besitz von Informationen in Bezug auf die in Artikel 43 erwähnten Dritten und angeschlossenen Organe gestellt zu werden," ersetzt.


Art. 27 - Artikel 35 desselben Gesetzes, ergänzt durch das Gesetz vom 2. August 2002, wird aufgehoben.


Art. 28 - In Artikel 36 Absatz 1 desselben Gesetzes, ergänzt durch das Gesetz vom 2. August 2002, werden die Wörter "in Artikel 35" durch die Wörter "in Artikel 34 § 1 Absatz 2" ersetzt.


Art. 29 - Artikel 37 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 27. Dezember 2004, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 37 - Die Bestimmungen des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen in Bezug auf Pflichten, Honorare, Dauer des Mandats, Anzahl aufeinanderfolgender Mandate, Abberufungsgründe und Wahrung der Verteidigungsrechte, Verantwortlichkeit und strafrechtliche Sanktionen der beziehungsweise in Zusammenhang mit den Kommissaren der Gesellschaften, die keine Unternehmen von öffentlichem Interesse sind, sind auf die in Artikel 32 erwähnten Revisoren entsprechend anwendbar."


Art. 30 - In Artikel 43bis § 5 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 26. April 2010 und ergänzt durch das Gesetz vom 19. Juli 2021, werden die Wörter "im Sinne von Zweig 2 der Anlage 1 zum Königlichen Erlass vom 22. Februar 1991 zur Einführung einer allgemeinen Regelung über die Kontrolle der Versicherungsunternehmen sowie eine zusätzliche Deckung der Risiken, die den Bereich Beistand betreffen, so wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Königlichen Erlass vorgesehen," durch die Wörter "im Sinne von Zweig 2 der Anlage 1 zum Gesetz vom 13. März 2016 über den Status und die Kontrolle der Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen sowie eine zusätzliche Deckung der Risiken, die den Bereich Beistand betreffen, wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Gesetz erwähnt," ersetzt.


Art. 31 - Artikel 43ter desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Februar 1998 und abgeändert durch das Gesetz vom 13. März 2016, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter "im Sinne des Gesetzes vom 25. Juni 1992 über den Landversicherungsvertrag" durch die Wörter "im Sinne von Teil 4 des Gesetzes vom 4. April 2014 über die Versicherungen" ersetzt.

2. In den Absätzen 1 und 2 werden die Wörter "des Gesetzes vom 25. April 2014 über den Status und die Kontrolle der Kreditinstitute" jeweils durch die Wörter "des Gesetzes vom 25. April 2014 über den Status und die Kontrolle der Kreditinstitute und der Börsengesellschaften" ersetzt.

3. In Absatz 2 werden die Wörter "des Gesetzes vom 27. März 1995 über die Versicherungsvermittlung und den Vertrieb von Versicherungen" durch die Wörter "des Gesetzes vom 4. April 2014 über die Versicherungen" ersetzt.


Art. 32 - In Artikel 44bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 26. April 2010, wird in § 1, abgeändert durch die Gesetze vom 2. Juni 2010 und 18. Dezember 2016, Absatz 2 aufgehoben.


Art. 33 - Artikel 58 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

"Art. 58 - Die Krankenkassen und Landesverbände und das LIKIV sind verpflichtet, dem Kontrollamt alle Auskünfte zu geben, die es für die Ausführung der Aufträge, mit denen es aufgrund des vorliegenden Gesetzes, seiner Ausführungserlasse und aufgrund oder in Ausführung anderer Gesetze, Dekrete und Ordonnanzen beauftragt ist, als notwendig erachtet.

Dasselbe gilt für die in Artikel 52 Absatz 1 Nr. 7bis erwähnten zuständigen Dienste der Regionen und Gemeinschaften, sofern ein Zusammenarbeitsabkommen dies vorsieht."


Art. 34 - In Artikel 59 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 18. Mai 2022, wird Absatz 2 durch eine Nr. 10 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"10. dem Aufsichtskollegium für Betriebsrevisoren vertrauliche Informationen übermittelt."


Art. 35 - In Artikel 60 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 12. August 2000, wird Absatz 2 aufgehoben.


Art. 36 - Artikel 60bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 12. August 2000 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 29. Januar 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 2 werden die Wörter "35 Absatz 3, 36 Absatz 1 und 43 §§ 3 und 4 Absatz 3" durch die Wörter "34 Absatz 3 und 36 Absatz 1" ersetzt.

2. Absatz 5 wird wie folgt abgeändert:

1. Nummer 3 wird wie folgt ersetzt:

"3. wenn eine Krankenkasse oder ein Landesverband unter Verkennung ihrer/seiner Satzung eine unrechtmäßige Zahlung zugunsten eines Mitglieds in voller Kenntnis der Sachlage und ohne betrügerische Machenschaften des Mitglieds zur Erlangung dieser Zahlung vornimmt,".

2. Nummer 4 wird wie folgt ersetzt:

"4. bei jedem Verstoß gegen Artikel 14 § 2ter oder Artikel 22,".

3. Absatz 6 wird wie folgt abgeändert:

1. Nummer 2 wird wie folgt ersetzt:

"2. wenn eine Krankenkasse oder ein Landesverband dem Kontrollamt Informationen, die für die Ausführung der Aufträge erforderlich sind, mit denen das Kontrollamt aufgrund des vorliegenden Gesetzes, seiner Ausführungserlasse und aufgrund oder in Ausführung anderer Gesetze, Dekrete und Ordonnanzen beauftragt ist, nicht binnen der vorgegebenen angemessenen Frist übermittelt,".

2. In Nr. 3 werden die Wörter "im Sinne von Zweig 2 der Anlage 1 zum Königlichen Erlass vom 22. Februar 1991 zur Einführung einer allgemeinen Regelung über die Kontrolle der Versicherungsunternehmen oder eine Deckung der Risiken, die in den Bereich Beistand fallen, so wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Königlichen Erlass vorgesehen," durch die Wörter "im Sinne von Zweig 2 der Anlage 1 zum Gesetz vom 13. März 2016 über den Status und die Kontrolle der Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen oder eine Deckung der Risiken, die in den Bereich Beistand fallen, wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Gesetz erwähnt," ersetzt.


Art. 37 - In Artikel 60quater desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 12. August 2000 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 26. April 2010, wird Absatz 6 wie folgt ersetzt:

"Das Kontrollamt vereinnahmt die in vorliegendem Abschnitt vorgesehenen administrativen Geldbußen, wenn sie einen definitiven Charakter erhalten. Diese administrativen Geldbußen werden gemäß Artikel 192 Absatz 4 Nr. 1 Buchstabe j) des vorerwähnten koordinierten Gesetzes vom 14. Juli 1994 dem LIKIV - Zweig Gesundheitspflege der Pflichtversicherung - unverzüglich zugeführt.

In Abweichung von vorhergehendem Absatz werden die administrativen Geldbußen, die infolge von Verstößen vereinnahmt werden, die von Pflegeversicherungskassen, die in der Rechtsform einer in Artikel 43bis § 1 Absatz 1 erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit gegründet wurden, und von den in Artikel 43bis § 1 Absatz 2 erwähnten Gesellschaften auf Gegenseitigkeit begangen wurden, gemäß einem zu schließenden Zusammenarbeitsabkommen dem in Artikel 52 Absatz 1 Nr. 7bis erwähnten zuständigen Dienst der Region oder Gemeinschaft zugeführt, wenn diese Geldbußen einen definitiven Charakter erhalten."


Art. 38 - Artikel 62bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 26. April 2010, wird wie folgt abgeändert:

1. Die Wörter "Artikel 70 §§ 6, 7 oder 8" werden durch die Wörter "Artikel 70 §§ 6 oder 7" ersetzt.

2. In Nr. 4 werden die Wörter "im Sinne von Zweig 2 der Anlage 1 zum Königlichen Erlass vom 22. Februar 1991 zur Einführung einer allgemeinen Regelung über die Kontrolle der Versicherungsunternehmen und mit Bezug auf die zusätzliche Deckung der Risiken, die in den Bereich Beistand fallen, wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Königlichen Erlass erwähnt," durch die Wörter "im Sinne von Zweig 2 der Anlage 1 zum Gesetz vom 13. März 2016 über den Status und die Kontrolle der Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen und mit Bezug auf die zusätzliche Deckung der Risiken, die in den Bereich Beistand fallen, wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Gesetz erwähnt," ersetzt.


Art. 39 - In Artikel 62ter desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 26. April 2010, werden in § 2 die Wörter "im Sinne von Zweig 2 der Anlage 1 zum Königlichen Erlass vom 22. Februar 1991 zur Einführung einer allgemeinen Regelung über die Kontrolle der Versicherungsunternehmen oder eine zusätzliche Deckung der Risiken, die den Bereich Beistand betreffen, wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Königlichen Erlass erwähnt," durch die Wörter "im Sinne von Zweig 2 der Anlage 1 zum Gesetz vom 13. März 2016 über den Status und die Kontrolle der Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen oder eine zusätzliche Deckung der Risiken, die den Bereich Beistand betreffen, wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Gesetz erwähnt," ersetzt.


Art. 40 - Artikel 70 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 29. Januar 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 2 Absatz 3 werden die Wörter "um Krankenversicherungen im Sinne von Zweig 2 der Anlage 1 zum Königlichen Erlass vom 22. Februar 1991 zur Einführung einer allgemeinen Regelung über die Kontrolle der Versicherungsunternehmen anzubieten sowie um zusätzlich Risiken zu decken, die den Bereich Beistand betreffen, wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Königlichen Erlass erwähnt," durch die Wörter "um Krankenversicherungen im Sinne von Zweig 2 der Anlage 1 zum Gesetz vom 13. März 2016 über den Status und die Kontrolle der Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen und eine zusätzliche Deckung der Risiken, die den Bereich Beistand betreffen, wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Gesetz erwähnt, anzubieten," ersetzt.

2. In § 4 Absatz 1 werden die Wörter "in den Paragraphen 6, 7 und 8" durch die Wörter "in den Paragraphen 6 und 7" ersetzt.

3. In § 6 werden die Wörter "in § 1 Absatz 1 Buchstabe a) Nr. 3 und Buchstabe b) und in § 2 Absatz 1" durch die Wörter "in § 1 Absatz 1 Buchstabe a) Nr. 3" ersetzt und werden die Wörter "Krankenversicherungen im Sinne von Zweig 2 der Anlage 1 zum Königlichen Erlass vom 22. Februar 1991 zur Einführung einer allgemeinen Regelung über die Kontrolle der Versicherungsunternehmen sowie eine zusätzliche Deckung der Risiken, die den Bereich Beistand betreffen, so wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Königlichen Erlass vorgesehen, anbieten," durch die Wörter "Krankenversicherungen im Sinne von Zweig 2 der Anlage 1 zum Gesetz vom 13. März 2016 über den Status und die Kontrolle der Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen und eine zusätzliche Deckung der Risiken, die den Bereich Beistand betreffen, wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Gesetz erwähnt, anbieten," ersetzt.

4. Paragraph 7 wird wie folgt ersetzt:

"§ 7 - Die in § 2 Absatz 1 erwähnten Gesellschaften auf Gegenseitigkeit können unter Beibehaltung dieser Eigenschaft ausschließlich den Personen, an die sie sich in Anwendung der Artikel 2 § 3 Absatz 2 und 70 § 2 richten dürfen, Krankenversicherungen im Sinne von Zweig 2 der Anlage 1 zum Gesetz vom 13. März 2016 über den Status und die Kontrolle der Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen und eine zusätzliche Deckung der Risiken, die den Bereich Beistand betreffen, wie in Zweig 18 der Anlage 1 zum vorerwähnten Gesetz erwähnt, anbieten, vorausgesetzt sie haben vorab die diesbezügliche Zulassung vom Kontrollamt erhalten und üben keine anderen Tätigkeiten aus."

5. Paragraph 8 wird aufgehoben.


6. Paragraph 9 wird wie folgt ersetzt:

"§ 9 - Außer den Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes, die ausdrücklich Gesellschaften auf Gegenseitigkeit betreffen, gelten auch:

a) für die in den Artikeln 43bis § 5 und 70 § 7 erwähnten Gesellschaften auf Gegenseitigkeit die folgenden Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes, die für die Krankenkassen und/oder Landesverbände gelten, gegebenenfalls mit den nachstehenden Anpassungen:

1. Artikel 1,

2. Artikel 2 §§ 1 und 3,

3. Artikel 3bis, wobei, was Absatz 3 betrifft, im Todesfall die Beiträge für die verstorbene Person ab dem Tag nach dem Tod nicht mehr geschuldet werden,

4. Artikel 3ter,

5. Artikel 10,

6. Artikel 12 § 1 Absatz 2,

7. Artikel 13 Absatz 1,

8. Artikel 14 §§ 2bis, 2ter und 3 Absatz 1, 3 und 4,

9. Artikel 15 § 1 Nr. 1, 2, 3, 3bis, 4, 5, 6 und 9 und § 3 Absatz 1 und 2,

10. Artikel 16,

11. Artikel 17,

12. Artikel 17bis §§ 1 Nr. 1 und 2,

13. Artikel 18 § 1, außer wenn ein anderes auf die betreffenden Gesellschaften auf Gegenseitigkeit anwendbares Gesetz eine strengere Mehrheit oder ein strengeres Quorum vorsieht als vorliegendes Gesetz oder die Satzung der betreffenden Organe, und § 2,

14. Artikel 19,

15. Artikel 20 §§ 1 und 2, wobei die Wörter "zu mehr als einem Drittel aus Personen zusammengesetzt sein, die von der Krankenkasse oder dem Landesverband, dem die Krankenkasse angeschlossen ist, entlohnt werden" durch die Wörter "zu mehr als einem Viertel aus Personen zusammengesetzt sein, die von dieser Gesellschaft auf Gegenseitigkeit entlohnt werden" ersetzt werden,

16. Artikel 21,

17. Artikel 21bis § 1,

18. Artikel 22, wobei die in Ausführung von Artikel 19 Absatz 3 und 4 des vorliegenden Gesetzes gewählten unabhängigen Verwalter eine Entlohnung anstelle von Anwesenheitsgeldern erhalten können,

19. Artikel 23 § 1 und § 2 Absatz 1, wobei die Wörter "und/oder dem beziehungsweise den Verwaltern, die in Anwendung von Artikel 20 § 3 mit der allgemeinen Verantwortung für die tägliche Geschäftsführung beauftragt wurden," gestrichen werden, und § 2 Absatz 2 Nr. 1, 2, 3 und 5 und § 5,

20. Artikel 23bis Absatz 1 und auch Absatz 2, wobei die Wörter "Artikel 9 § 1" durch die Wörter "Artikel 9 § 1septies" ersetzt werden,

21. Artikel 24 § 1,

22. Artikel 24bis,

23. Artikel 25, wobei die Wörter ", dem die Krankenkasse angeschlossen ist" jeweils durch die Wörter ", dem die Gesellschaft auf Gegenseitigkeit angeschlossen ist" ersetzt werden,

24. Artikel 31 Absatz 4 und 5,

25. Artikel 38bis,

26. Artikel 39 § 1,

27. Artikel 43,

28. Artikel 45 § 1, wobei die Wörter "der Artikel 10, 11 und 12 § 1 Absatz 3" durch die Wörter "von Artikel 10" ersetzt werden, und § 2,

29. Artikel 46 §§ 2 und 4,

30. Artikel 46bis,

31. Artikel 49,

32. Artikel 50,

33. Artikel 51,

34. Artikel 52 Absatz 1 Nr. 2, 4, 6 und 10, unbeschadet jedoch der Klagen, deren Behandlung in den Zuständigkeitsbereich des in Artikel 322 des Gesetzes vom 4. April 2014 über die Versicherungen erwähnten Ombudsdienstes Versicherungen fällt,

35. Artikel 59,

36. Artikel 76,

37. Artikel 77,

b) für die in Artikel 70 § 6 erwähnten Gesellschaften auf Gegenseitigkeit die folgenden Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes, die für die Krankenkassen gelten, gegebenenfalls mit den nachstehenden Anpassungen:

1. Artikel 1,

2. Artikel 2 §§ 1 und 3,

3. Artikel 3bis, wobei, was Absatz 3 betrifft, im Todesfall die Beiträge für die verstorbene Person ab dem Tag nach dem Tod nicht mehr geschuldet werden,

4. Artikel 3ter,

5. Artikel 10,

6. Artikel 12 § 1 Absatz 2,

7. Artikel 13 Absatz 1,

8. Artikel 14 §§ 1, 2ter und 3 Absatz 1 und 2,

9. Artikel 15 § 1 Nr. 1, 2, 3, 3bis, 4, 5, 6 und 9 und § 3 Absatz 1 und 2,

10. Artikel 16,

11. Artikel 17,

12. Artikel 18 § 1, außer wenn ein anderes auf die betreffenden Gesellschaften auf Gegenseitigkeit anwendbares Gesetz eine strengere Mehrheit oder ein strengeres Quorum vorsieht als vorliegendes Gesetz oder die Satzung der betreffenden Organe, und § 2,

13. Artikel 19,

14. Artikel 20 §§ 1 und 2, wobei die Wörter "zu mehr als einem Drittel aus Personen zusammengesetzt sein, die von der Krankenkasse oder dem Landesverband, dem die Krankenkasse angeschlossen ist, entlohnt werden" durch die Wörter "zu mehr als einem Viertel aus Personen zusammengesetzt sein, die von dieser Gesellschaft auf Gegenseitigkeit entlohnt werden" ersetzt werden,

15. Artikel 21,

16. Artikel 21bis § 1,

17. Artikel 22, wobei die in Ausführung von Artikel 19 Absatz 3 und 4 des vorliegenden Gesetzes gewählten unabhängigen Verwalter eine Entlohnung anstelle von Anwesenheitsgeldern erhalten können,

18. Artikel 23 § 1 und § 2 Absatz 1, wobei die Wörter "und/oder dem beziehungsweise den Verwaltern, die in Anwendung von Artikel 20 § 3 mit der allgemeinen Verantwortung für die tägliche Geschäftsführung beauftragt wurden," gestrichen werden, und § 2 Absatz 2 Nr. 1, 2, 3 und 5 und § 5,

19. Artikel 23bis Absatz 1 und auch Absatz 2, wobei die Wörter "Artikel 9 § 1" durch die Wörter "Artikel 9 § 1septies" ersetzt werden,

20. Artikel 24 § 1,

21. Artikel 38bis,

22. Artikel 39 § 1,

23. Artikel 43,

24. Artikel 45 § 1, wobei die Wörter "der Artikel 10, 11 und 12 § 1 Absatz 3" durch die Wörter "von Artikel 10" ersetzt werden, und § 2,

25. Artikel 46 §§ 2 und 4,

26. Artikel 46bis,

27. Artikel 49,

28. Artikel 50,

29. Artikel 51,

30. Artikel 52 Absatz 1 Nr. 2, 4, 6 und 10, unbeschadet jedoch der Klagen, deren Behandlung in den Zuständigkeitsbereich des in Artikel 322 des Gesetzes vom 4. April 2014 über die Versicherungen erwähnten Ombudsdienstes Versicherungen fällt,

31. Artikel 59,

32. Artikel 76,

33. Artikel 77."


7. Paragraph 10 wird durch sechs Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Die Bestimmungen von Artikel 43bis §§ 2bis und 3 sind auf die in Absatz 1 erwähnte Umwandlung anwendbar.

Die Billigung der Satzung der in Artikel 43bis § 1 Absatz 2 erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit durch das Kontrollamt gemäß Artikel 11 gilt als Zulassung dieser Gesellschaft durch das Kontrollamt.

Die Billigung der Umwandlung wird auf Veranlassung des Kontrollamtes binnen dreißig Kalendertagen nach dem Billigungsbeschluss auszugsweise im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht.

In Abweichung von Artikel 43bis § 4 tritt die Umwandlung einer Pflegeversicherungskasse, die in der Rechtsform einer in Artikel 43bis § 1 Absatz 1 erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit geschaffen wurde, in eine in Artikel 43bis § 1 Absatz 2 erwähnte Gesellschaft auf Gegenseitigkeit am 1. Januar des Kalenderjahres nach dieser Billigung durch das Kontrollamt in Kraft.

In Abweichung von Artikel 14 § 2bis:

1. kann die Erneuerung der Zusammensetzung der Generalversammlung einer Pflegeversicherungskasse, die in der Rechtsform einer in Artikel 43bis § 1 Absatz 1 erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit geschaffen wurde und die beschlossen hat, sich in eine in Artikel 43bis § 1 Absatz 2 erwähnte Gesellschaft auf Gegenseitigkeit umzuwandeln, auf das erste Halbjahr nach dem Jahr aufgeschoben werden, in dem die Erneuerung der Instanzen der ihr angeschlossenen Krankenkassen erfolgt,

2. kann in dem in Nr. 1 erwähnten Fall die Dauer des Mandats der Personen, die bis zu dieser Erneuerung einen Sitz in der Generalversammlung haben, sechs Jahre überschreiten.

In Abweichung von Artikel 19 Absatz 1 und infolge des vorhergehenden Absatzes:

1. kann die Erneuerung der Zusammensetzung des Verwaltungsrates einer Pflegeversicherungskasse, die in der Rechtsform einer in Artikel 43bis § 1 Absatz 1 erwähnten Gesellschaft auf Gegenseitigkeit geschaffen wurde und die beschlossen hat, sich in eine in Artikel 43bis § 1 Absatz 2 erwähnte Gesellschaft auf Gegenseitigkeit umzuwandeln, ebenfalls auf das erste Halbjahr nach dem Jahr aufgeschoben werden, in dem die Erneuerung der Instanzen der ihr angeschlossenen Krankenkassen erfolgt,

2. kann in dem in Nr. 1 erwähnten Fall die Dauer des Mandats der Personen, die bis zu dieser Erneuerung einen Sitz im Verwaltungsrat haben, sechs Jahre überschreiten."


KAPITEL 3 - Inkrafttreten


Art. 41 - Die Artikel 11 Nr. 1 und 26 Nr. 2 des vorliegenden Gesetzes treten ab dem Rechnungsjahr 2022 in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 2. März 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE
